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Teil A – Allgemeine Bestimmungen 
 Zweck und Geltungsbereich 

 Die Gemeinsame Geschäftsordnung für die bremische Verwaltung (BremGGO) regelt die 
Aufbau- und Ablauforganisation der Freien Hansestadt Bremen (Land) und der 
Stadtgemeinde Bremen. 

 Sie gilt für die Kernverwaltung gemäß Verwaltungsgliederungsplan (vgl. § 3). Bei 
Gerichten gilt sie ausschließlich für die Verwaltungsbereiche.  

 Ausgliederungen (insbesondere Eigenbetriebe, Körperschaften, Anstalten sowie 
Stiftungen des öffentlichen Rechts) sowie den weiteren Obersten Dienstbehörden und 
sonstigen Stellen, die keiner Senatorischen Dienststelle zugeordnet sind, wird 
empfohlen, sich an der BremGGO zu orientieren. 

 Grundsätze 
 Für die bremische Verwaltung gelten die folgenden handlungsleitenden Vorgaben:  
 Förderung von Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung: 
Vielfalt, Teilhabe und Chancengerechtigkeit müssen konsequent gefördert werden. 
Diskriminierung wird in keiner Form toleriert – insbesondere, wenn sie aufgrund von 
rassistischen Zuschreibungen oder aufgrund von Behinderung, Alter, Religion und 
Weltanschauung, Gender und Geschlecht, sexueller Orientierung und Identität, 
ethnischer oder sozialer Herkunft erfolgt. 

 Dienstleistungsorientiertes Arbeiten und Vereinfachung von Prozessen: 
Dienstleistungen, Strukturen und Prozesse der Verwaltung müssen auf die 
gesellschaftlichen Bedarfe ausgerichtet werden. Nachvollziehbare Arbeits- und 
Entscheidungsprozesse bilden die Grundlage des Verwaltungshandelns. Prozesse 
müssen vereinfacht und nutzendenorientert gestaltet, aufeinander abgestimmt und 
datenschutzkonform digitalisiert werden. 

 Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit: 
Alle Mitarbeitenden sind zu einem verantwortungsvollen, transparenten Umgang mit 
öffentlichen Mitteln und Ressourcen verpflichtet. Sowohl im Alltagsgeschäft als auch bei 
der Planung von Vorhaben sind ökonomische, ökologische und soziale Aspekte sowie 
die langfristigen Konsequenzen von Entscheidungen zu berücksichtigen. Durch ein 
strukturiertes Controlling müssen Ziele und die Zielerreichung gesteuert werden. 

 Krisenresilienz: 
Durch vorausschauende Planung und kontinuierliche Organisations- und 
Personalentwicklung muss sich die bremische Verwaltung zukunftsfähig aufstellen. Sie 
stellt hierdurch sicher, sich auch in krisenhaften Situationen schnell an veränderte 
Rahmenbedingungen anzupassen und damit handlungs- und funktionsfähig zu bleiben. 

Teil B – Aufbauorganisation 

Abschnitt 1 – Verwaltungsstruktur 
 Übergeordnete Verwaltungsgliederung 

 Die Geschäftsverteilung des Senats wird gemäß Art. 120 der Landesverfassung der 
Freien Hansestadt Bremen sowie gemäß § 1 der Geschäftsordnung des Senats durch 
den Senat beschlossen. Sie regelt eindeutig und abschließend die 
Verantwortungsbereiche der Mitglieder des Senats. 

 Der Verwaltungsgliederungsplan bildet die Geschäftsverteilung des Senats 
organisatorisch ab. Er regelt, welche Dienststellen zur Kernverwaltung gehören und 
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benennt weitere Oberste Dienstbehörden sowie sonstige Stellen, die keinem Ressort 
zugeordnet sind. Der Verwaltungsgliederungsplan wird durch das Finanzressort erstellt 
und veröffentlicht. 

 Der Geschäftsbereich eines Senatsmitglieds wird als Senatsressort (kurz: Ressort) 
bezeichnet. Ein Ressort umfasst die Senatorische Dienststelle (vgl. Abs. 4) und alle 
jeweils zugeordneten Dienststellen und Ausgliederungen (vgl. Abs. 6). 

 Senatorische Dienststellen (auch Senatorische Behörden genannt) nehmen in der 
Regel strategische und steuernde Aufgaben (ministerielle Aufgaben) wahr, die der 
Erfüllung von Regierungsfunktionen dienen. Dazu zählen insbesondere die Gestaltung 
und Koordination von Politikfeldern, die Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren sowie 
die länderübergreifende Zusammenarbeit. 

 Senatorische Dienststellen sind aufsichtsbefugt und -pflichtig gegenüber ihren 
zugeordneten Dienststellen und Ausgliederungen (vgl. Abs. 6): 

• Die Rechtsaufsicht überprüft die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. 
• Die Fachaufsicht umfasst neben der Kontrolle der Rechtmäßigkeit auch die Kontrolle 

der Zweckmäßigkeit. Sie umfasst die strategische Steuerung und Begleitung der 
zugeordneten Dienststellen und Ausgliederungen im Hinblick auf Zielorientierung und 
-erreichung sowie Qualitätssicherung. 

• Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf die Kontrolle der Organisation, Finanzen, 
allgemeinen Geschäftsführung und Personalangelegenheiten. 

Zur Konkretisierung und Ausübung der verschiedenen Aufsichtsfunktionen sind 
ressortspezifische Regelungen und Konzepte zu erstellen und geeignete 
Aufsichtsinstrumente nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu nutzen. 

 Zugeordnete Dienststellen nehmen in erster Linie operative Aufgaben der Landes- und 
Kommunalverwaltung wahr. Den Ressorts werden zudem Ausgliederungen 
(insbesondere Eigenbetriebe, Körperschaften und Anstalten sowie Stiftungen des 
öffentlichen Rechts) zugeordnet. 

 Zusammenwirken von Land und Stadtgemeinde Bremen 
Die übergeordnete Verwaltungsgliederung sowie die Strukturen innerhalb der Dienststellen 
sind so transparent und übersichtlich zu gestalten, dass eindeutige Verantwortungsbereiche 
und reibungslose Abläufe etwa zwischen ministeriellen und kommunalen sowie zwischen 
strategischen und operativen Aufgaben gewährleistet sind. 

 Organisationsstruktur innerhalb der Dienststellen 
 Jede Dienststelle erstellt ein Organigramm, das die Linienorganisation innerhalb der 
Dienststelle und die damit verbundenen Zuständigkeiten bis zur Ebene der Referate 
abbildet. 

 Die im Organigramm ausgewiesenen Organisationseinheiten gemäß Abs. 6 werden 
mindestens mit folgenden Informationen versehen: textliche Kurzbezeichnung, 
Organisationskennzeichen gemäß Anlage 2, Name und Erreichbarkeit (Telefonnummer 
und ggf. E-Mailadresse) der jeweiligen Leitung. 

 Das Organigramm wird leicht auffindbar und barrierefrei auf der Website des Ressorts 
bereitgestellt und im Transparenzportal veröffentlicht. 

 Zugeordnete Dienststellen und Ausgliederungen stimmen Anpassungen der 
Linienorganisation und der damit verbundenen Organigramme frühzeitig mit der jeweils 
zuständigen Senatorischen Dienststelle ab. 

 Darüber hinaus können für den ressortinternen Gebrauch Organisationspläne erstellt 
werden, die tiefergehende und komplexere Strukturen der Aufbauorganisation darstellen. 
Absatz 4 gilt entsprechend. 
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 Es sind Organisationseinheiten zu bilden, deren Leitungsspannen sich an der 
Schwierigkeit und am Umfang der Aufgaben bemessen. Dienststellen gliedern sich 
grundsätzlich in folgende Organisationseinheiten. Diese haben jeweils eine Leitung mit 
Personalverantwortung und eine entsprechende Stellvertretung: 

• Abteilungen: Sie bestehen aus Referaten, deren Aufgaben in einem übergeordneten 
sachlichen Zusammenhang stehen. Eine Abteilung muss aus mehreren Referaten 
bestehen. 

• Referate: Sie sind innerhalb einer Abteilung für einen definierten und abgegrenzten 
Aufgabenbereich zuständig. Ein Referat soll in der Regel aus der Referatsleitung und 
mindestens 5 weiteren Mitarbeitenden bestehen. 

• Stabseinheiten und abteilungsfreie Referate: Für Aufgaben, die einen besonderen 
Bezug zur Leitungsebene haben, können Stabseinheiten eingerichtet werden. 
Umfangreiche fachliche Aufgaben mit besonderem Bezug zur Leitungsebene oder mit 
übergeordneter Bedeutung für die gesamte Dienststelle können auch in 
abteilungsfreien Referaten organisiert werden. 

• Abschnitte: Referate und Stabseinheiten können bei großer Quantität bzw. 
Komplexität der Aufgaben in Abschnitte gegliedert werden. Ein Abschnitt soll in der 
Regel aus der Abschnittsleitung und mindestens 5 weiteren Mitarbeitenden bestehen. 

• Weitere Gliederungsebenen sind bei Bedarf ressortspezifisch zu regeln. 

 Geschäftsverteilung innerhalb der Dienststellen 
 Jede Dienststelle erstellt einen Geschäftsverteilungsplan (GVP), der eindeutige 
Verantwortlichkeiten festlegt und eine wirksame Steuerung der Verwaltungstätigkeiten 
gewährleistet. 

 Ausgangspunkt für den GVP sind grundsätzlich die Aufgaben der 
Organisationseinheiten. Die Aufgabenbeschreibungen bilden dabei die Zwecke der 
Organisationseinheiten strukturiert ab und enthalten die folgenden Angaben: 

• prägnante, auf 3-5 Spiegelstriche konzentrierte Benennung der Aufgaben, 
• Organisationskennzeichen (vgl. Anlage 2) der mit den jeweiligen Aufgaben betrauten 

Stellen, 
• eindeutige Vertretungsregelungen für alle Aufgaben. 

 Den Aufgabenbeschreibungen wird eine Liste der Personen vorangestellt, die in der 
Organisationseinheit beschäftigt sind. Jeder beschäftigten Person wird ein 
Organisationskennzeichen zugeordnet, ohne Nennung von Amtsbezeichnung und 
Vergütungsgruppe. Dem GVP kann zusätzlich ein Vorblatt mit dienststellenweit 
geltenden Aufgaben (z.B. Definition von Führungsaufgaben) vorangestellt werden. 

 Im GVP werden folgende Funktionen explizit ausgewiesen: 

• Ausbildende, 
• Beauftragte (insbesondere für das Informationsfreiheitsgesetz, das Betriebliche 

Eingliederungsmanagement, Gender Mainstreaming, Diversity, Datenschutz und IT-
Sicherheit, Geheim- und Katastrophenschutz, Alarmplanung, Antikorruption, Haushalt 
sowie Mitglieder der Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz), 

• örtliche Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung) und 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. 

 Die GVP werden innerhalb der Ressorts an zentraler Stelle im 
Dokumentenmanagementsystem bereitgestellt. 

 Zugeordnete Dienststellen und Ausgliederungen stimmen Anpassungen des GVP 
frühzeitig mit der jeweils zuständigen Senatorischen Dienststelle ab. Auf Anfrage leiten 
die Senatorischen Dienststellen die GVPs aus ihrem Ressort dem Finanzressort zu. 
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Abschnitt 2 – Weitere Organisationsformen 
 Projektorganisation 

 Zeitlich befristete, komplexe und neuartige Vorhaben sollen ergänzend zur 
Linienorganisation in Projekten organisiert werden. Das gilt für ressortinterne und 
ressortübergreifende Vorhaben. 

 Auftraggebende, Projektleitung, Projektorganisation und -team sowie Ziele und 
Projektbudget sind im Standardprojektauftrag festzulegen. Projekt- und 
Linienorganisation arbeiten in einer zielorientierten Wechselwirkung miteinander, die von 
allen Beteiligten Rollenbewusstsein und Kooperation erfordert (vgl. hierzu auch § 22). 

 Für das Management von Projekten innerhalb einer Organisationseinheit kann ein 
Portfoliomanagement mit entsprechenden Steuerungs- und Unterstützungsstrukturen 
aufgebaut werden. 

 Ressortübergreifende Gremien und Aufgaben 
 Die Senatskanzlei und das Finanzressort übernehmen gemäß der Geschäftsverteilung 
des Senats ressortübergreifende Aufgaben. 

 Zur Beratung und Abstimmung mit den Ressorts und Dienststellen werden 
ressortübergreifende Gremien und Arbeitsgruppen mit klar definierten Zielen, 
Aufgaben und Arbeitsweisen eingerichtet (z.B. für die Bereiche Haushalt, Organisation, 
Personal, IT, bürgernahe Dienstleistungen). Die Ressorts entsenden je nach 
Entscheidungskompetenz bzw. fachlicher Ausrichtung des Gremiums Vertretungen mit 
einem geeigneten Mandat. 

 Zur Bündelung von Aufgaben und Wissen werden zudem Kompetenzstellen 
eingerichtet, die gemäß ihrer Zuständigkeit die Ressorts beraten und unterstützen sowie 
Informationen leicht zugänglich und zentral bereitstellen. Sie können aus Beschäftigten 
eines oder mehrerer Ressorts bestehen. Die Federführung wird einem Ressort 
übertragen. Das federführende Ressort koordiniert regelmäßige Sitzungen der 
Kompetenzstelle und vertritt diese in übergreifenden Gremien. 

 Operative interne Verwaltungsdienstleistungen insbesondere in den Bereichen 
Personal, IT, Immobilien und Beschaffung werden durch das Finanzressort gebündelt 
sowie zentral und standardisiert durch entsprechende Dienstleister angeboten, sofern 
dies effizient ist.  

 Für die Koordination und Administration von ressortübergreifend genutzten IT-
Fachanwendungen sowie die damit verbundene Bereitstellung von Informationen wird 
einem Ressort die Funktion einer fachlichen Leitstelle zugewiesen. 

 Über die Geschäftsverteilung des Senats (vgl. § 3) können bei Bedarf auch anderen 
Senatorischen Dienststellen ressortübergreifende Aufgaben zugewiesen werden. 

Teil C – Ablauforganisation 

Abschnitt 1 – Aktenführung und Kommunikation 
 Aktenführung und Vorgangsbearbeitung 

 Aktenführung und Vorgangsbearbeitung dienen der effizienten, nachvollziehbaren und 
rechtssicheren Aufgabenerfüllung. Sie erfolgen grundsätzlich elektronisch. 

 Näheres hierzu regelt die Anlage 1 zur BremGGO in ihren Abschnitten 1 und 2. 

 Kommunikation und Erreichbarkeit 
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 Jede Form der Kommunikation – nach innen und außen – erfolgt klar, höflich und in einer 
verständlichen Sprache. Informationen werden so aufbereitet, dass in der Regel keine 
Rückfragen notwendig sind. Das Finanzressort stellt Empfehlungen für eine verständliche 
sowie gendersensible Sprache in der Verwaltung zur Verfügung. 

 Das Serviceportal Bremen ist die zentrale Anlaufstelle für Anliegen an die Verwaltung. 
 Näheres hierzu regelt die Anlage 1 zur BremGGO in ihrem Abschnitt 3. 

Abschnitt 2 – Einheitliches Auftreten 
 Corporate Design 

 Für sämtliche Veröffentlichungen sind die Vorgaben des Styleguides und des Corporate-
Design-Manuals (Markenmanual) einzuhalten. 

 Für einheitliche Muster von Dokumenten vgl. zudem § 21. 

 Presseanfragen und Öffentlichkeitsarbeit 
 Fragen von Medien beantwortet die angefragte Pressestelle oder Dienststellenleitung in 
Abstimmung mit allen betroffenen Dienststellen. 

 Der Umgang mit der Presse ist im Gesetz über die Presse (Pressegesetz) in § 4 
geregelt. 

 Dienstausweise 
 Beschäftigte der bremischen Verwaltung sollen bei Bedarf mit einem allgemeinen 
Dienstausweis ausgestattet werden, der durch das Finanzressort erstellt wird. 

 Näheres hierzu regelt die Anlage 3 zur BremGGO. 

Abschnitt 3 – Bekanntmachungen und Regelwerke 
 Verkündungen und Veröffentlichungen 

 Amtliche Bekanntmachungen erfolgen gemäß dem Bremischen Verkündungsgesetz 
sowie dem Bremischen Bekanntmachungsgesetz. 

 Die Veröffentlichung von Informationen, Dokumenten und offenen Daten gemäß dem 
Bremer Informationsfreiheitsgesetz erfolgt über das Transparenzportal. Das 
Finanzressort erlässt für die Bereitstellung der zu veröffentlichenden Informationen die 
erforderlichen Regeln. 

 Verwaltungsinterne Bekanntmachungen 
 Aushangpflichtige Vorschriften und verwaltungsinterne Regelungen werden in der Regel 
digital (z.B. per Dokumentenmanagementsystem oder Intranet) bekanntgemacht. 

 Interessensvertretungen, Wahlvorständen, Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
und Vertrauenspersonen stehen für ihre Bekanntmachungen dieselben 
Veröffentlichungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

 Für Bekanntmachungen, die über Absätze 1 und 2 hinausgehen, treffen die Dienststellen 
spezifische Regelungen. 

 Für oder gegen politische Parteien und parteiähnliche Vereinigungen zu werben, ist 
untersagt. 

 Arten, Bezeichnung und Verwendung verwaltungsinterner 
Regelwerke 
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 Das Finanzressort verfasst im Rahmen seiner Befugnisse als Querschnittsressort (vgl. § 
9) Verwaltungsvorschriften und Rundschreiben, die für alle Dienststellen verbindlich sind. 

 Für das Verfassen von Verwaltungsvorschriften sind die Anforderungen des Handbuchs 
der Rechtsförmlichkeit (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) zu 
berücksichtigen. 

 Ressorts, die mit Querschnittsaufgaben betraut sind (vgl. § 9), verfassen außerdem 
Konzepte und Arbeitshilfen, die in allen Ressorts anzuwenden sind. 

 In Hausordnungen und ähnlich gelagerten Regelwerken (z.B. Brandschutzordnung) 
treffen die Dienststellen Regelungen für ihre Dienstgebäude und -räume, u.a. zur 
Ausstattung und Sicherung, Brandbekämpfung, Meldung von Schäden und zur 
Behandlung von Fundsachen sowie zu Hausmeister- und Reinigungsdiensten. 

 Verwaltungsinterne Regelwerke sind stets aktuell zu halten und nach Möglichkeit zu 
vereinfachen. Insbesondere bei der Überarbeitung bestehender sowie der Entwicklung 
neuer Regelwerke wird darauf geachtet, dass die Regelwerke eine Vereinfachung und 
Digitalisierung der Verwaltungsprozesse unterstützen und ihr nicht entgegenstehen. 

Abschnitt 4 – Lernende, krisenresiliente Organisation 
 Personal- und Organisationsentwicklung 

 In der bremischen Verwaltung wirken Personal- und Organisationsentwicklung 
gemeinsam darauf hin, die Leistungs-, Handlungs- und Funktionsfähigkeit der 
Verwaltung sowie die Mitarbeitendenzufriedenheit nachhaltig zu sichern und zu steigern. 
Damit erbringen sie einen zentralen Beitrag für eine lernende, vernetzte und 
zukunftsfähige Organisation, die wirksam auf Veränderungen reagiert und der 
Verwaltung eine krisenresiliente Entwicklung ermöglicht. 

 Die Ressorts nutzen strukturiertes Wissensmanagement als Grundlage der strategischen 
Weiterentwicklung der fachlichen und organisatorischen Aufgaben. 

 Personalführung und Eigenverantwortung 
 Führung in der bremischen Verwaltung basiert auf einem partizipativen und 
mitarbeitendenorientierten Führungsverständnis: Führungskräfte handeln klar, 
wertschätzend und offen. Sie fördern Diversität, Kreativität, Innovation, Engagement und 
selbständiges Handeln – unter Berücksichtigung von Sinnhaftigkeit und Zusammenarbeit. 

 Führungspersonen von Organisationseinheiten (vgl. § 5) tragen die Verantwortung für die 
Aufgabenerbringung und Grundsatzfragen ihrer Organisationseinheit sowie für die 
Erfüllung der Zielvorgaben ihrer Dienststellenleitung. Sie haben Personalverantwortung 
für ihre Mitarbeitenden und sind gegenüber diesen weisungsberechtigt. Sie sind für die 
Personalentwicklung, eine funktionierende Zusammenarbeit sowie eine angemessene 
Aufgabenverteilung in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Sie unterstützen die 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten und sind für die Vereinfachung und 
Digitalisierung von Prozessen verantwortlich. 

 Leitungsaufgaben können in “Geteilter Führung“ wahrgenommen werden. Das 
Finanzressort stellt Empfehlungen für deren Umsetzung zur Verfügung. 

 Mitarbeitende sind ausdrücklich aufgefordert, dort wo es möglich ist, Verantwortung zu 
übernehmen, aktiv mitzugestalten und sich mit ihren Ideen und Kompetenzen in 
Prozesse und Veränderungen einzubringen. So entsteht eine moderne, agile 
Verwaltungskultur, die auf Vertrauen, Beteiligung und gemeinsamen Werten beruht. 
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 Digitalisierung 
 Das Finanzressort entwickelt Grundlagen und Standards für die Digitalisierung der 
bremischen Verwaltung. 

 Um einen digitalen Zugang zur Verwaltung sicherzustellen, werden Daten der Verwaltung 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben durch die datenhaltenden Stellen 
harmonisiert und gegenseitig nutzbar gemacht. Die Datenhaltung (Speicherung, 
Verwaltung und Pflege) wird stetig modernisiert. Zudem werden föderale Standards und 
Infrastrukturen genutzt. 

 Standardelemente 
 Standardelemente sind standardisierte und erprobte Vorlagen, die der 
ressourcenschonenden Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung der 
Verwaltungsabläufe dienen. Sie umfassen insbesondere vollständige Vorlagen für 
Geschäftsgänge und Prozesse sowie für Akten, Vorgänge, Dokumente und Dateien. 

 Die Erarbeitung zentraler Standardelemente erfolgt in Zusammenarbeit mit den Ressorts. 
Die zentrale Koordination, Bereitstellung und Pflege der Standardelemente erfolgt 
praxisorientiert durch das Finanzressort. 

 Projekt-, Programm-, Portfolio- und Prozessmanagement 
 Ein einheitliches und professionelles Projekt-, Programm-, Portfolio- und 
Prozessmanagement fördert die stetige fach- und dienststellenübergreifende 
Weiterentwicklung sowie Zusammenarbeit der Verwaltung. 

 Das Finanzressort entwickelt Grundlagen, zentrale Infrastrukturen und Standards des 
Projekt-, Programm-, Portfolio- und Prozessmanagements der bremischen Verwaltung 
laufend weiter und stellt Handlungshilfen und Muster zur Verfügung, um eine einheitliche 
und standardisierte Planung und Umsetzung in allen Dienststellen zu unterstützen. 

 Risikomanagement und Notfallvorsorge 
 Durch die Geschäftsverteilung des Senats wird die Zuständigkeit von Ressorts für die 
Erstellung von landesweiten Konzeptionen zur Bewältigung verschiedener 
Krisenszenarien geregelt. Die Bestimmung der Zuständigkeiten und der Struktur der 
Zusammenarbeit der Landesbehörden sowie der Behörden der Stadtgemeinde Bremen 
im Katastrophenschutz bleibt unberührt. 

 Die Ressorts erstellen Maßnahmenpläne zur Aufrechterhaltung der Staats- und 
Regierungsfunktionen ihres Geschäftsbereiches auch in Notstand oder Krisen. Hierzu 
wirken sie mit dem für die Koordinierung dieser Maßnahmen zuständigen Ressort 
zusammen. 

 Die Ressorts erstellen darüber hinaus Maßnahmenpläne zur Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung bei Notfällen. 

Teil D – Schlussbestimmungen 
 Anlagen zur BremGGO 

 Die BremGGO enthält folgende Anlagen: 

• Anlage 1 – Regelungen zur elektronischen Kommunikation und 
Dokumentenverwaltung (eKommDok) 

• Anlage 2 – Regelungen zu Organisationskennzeichen 
• Anlage 3 – Regelungen zu Dienstausweisen 
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 Ergänzende Bestimmungen 
 Alle Ressorts können für ihren Geschäftsbereich ergänzende Bestimmungen, wie 
ressortspezifische Geschäftsordnungen, erlassen. Diese dürfen den Regelungen der 
BremGGO nicht widersprechen. 

 Unbeschadet Absatz 1 obliegt dem Finanzressort die Zuständigkeit für die Koordinierung 
der Klärung wesentlicher Fragen zur Einhaltung der BremGGO. 

 Höherrangiges Recht (Gesetze und Verordnungen) sowie Verwaltungsvorschriften des 
Bundes zur Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder und 
Verwaltungsvorschriften, die einheitlich in den Ländern angewendet werden, gehen den 
Bestimmungen der BremGGO vor. 

 Aktualität 
 Das Finanzressort prüft jährlich in Abstimmung mit den Organisationsbereichen aller 
Ressorts die Aktualität der BremGGO. 

 Das Finanzressort kann in der BremGGO im Wortlaut 

• Druckfehler und andere offenbare Unrichtigkeiten berichtigen und 
• Zuständigkeiten und Behördenbezeichnungen gemäß der Geschäftsverteilung des 

Senats aktualisieren. 
 Das Finanzressort kann die Anlagen der BremGGO im Benehmen mit den anderen 
Ressorts ändern. 

 Änderungen der BremGGO nach Abs. 2 und 3 bedürfen keines Senatsbeschlusses. 
Änderungen, die darüber hinausgehen, bedürfen eines Senatsbeschlusses. 

 Das Finanzressort teilt allen Ressorts die jeweils überarbeitete Fassung der BremGGO 
und ihrer Anlagen mit. Änderungen werden im Amtsblatt amtlich verkündet und im 
Transparenzportal veröffentlicht. 

 Inkrafttreten 
Diese BremGGO tritt mit Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Brem.GGO vom 01.04.2004 (Brem.ABl. 2004, S. 249, zuletzt geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 19.09.2013, Brem. ABl. 2013 S. 1145), die VVOrgaGv vom 
15.06.2021 (Brem.ABl. 2021, S. 535) und die VV KommDok vom 24.04.2018 
(Brem.ABl. 2018, S. 253) außer Kraft. 
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Anlage 1 – Regelungen zur elektronischen Kommunikation und Dokumentenverwaltung 
(eKommDok) 

Abschnitt 1 – Aktenführung 

§ 1 Grundsätze der elektronischen Aktenführung 

Die Aktenführung stellt sicher, dass Stand und Entwicklung der Vorgangsbearbeitung 
jederzeit nachvollziehbar dargestellt sind. Die Veränderung von Schriftgut in der elekt-
ronischen Akte muss nachvollziehbar oder ausgeschlossen sein. 

Akten müssen nach einheitlichen Grundsätzen geordnet, registriert, geführt, aufbe-
wahrt, bereitgestellt und ausgesondert werden. 

Alle Akten werden grundsätzlich elektronisch im zentralen Dokumentenmanagement-
system geführt. Dort, wo noch Papierakten geführt werden, gelten hierfür die Regelun-
gen im nachfolgenden § 10. 

Begriffe: 

1. In einer Akte werden zusammengehörige oder verfahrensgleiche Dokumente 
mit eigenem Aktenzeichen und eigener Inhaltsbezeichnung zusammengestellt.  

2. Ein Vorgang ist eine Teileinheit einer Akte. Vorgänge fassen Dokumente zu-
sammen, die in einem zeitlichen und/oder sachlichen Zusammenhang stehen.  

3. Die Vorgangsbearbeitung umfasst die Bearbeitung von Vorgängen von der Ent-
stehung des Vorgangs (z.B. Antragstellung) bis zur endgültigen Erledigung (z.B. 
Bescheid) entlang vorgegebener Bearbeitungswege. 

4. Ein Dokument ist eine Aufzeichnung von Informationen unabhängig von ihrer 
Speicherform. Dokumente sind die kleinste logische Einheit eines Vorgangs (z.B. 
E-Mail mit Anlagen, Vermerk, Foto, Karte). Bei der elektronischen Aktenführung 
kann ein Dokument eine oder mehrere zusammengehörige Dateien enthalten. 

5. Schriftgut sind alle Informationen in Textform, unabhängig davon, ob sie im Do-
kumentenmanagementsystem gespeichert sind oder nicht, insbesondere also Ak-
ten, Vorgänge, Dokumente und Dateien. 

 

§ 2 Zentrales elektronisches Dokumentenmanagementsystem 

Die Verwaltung (§ 1 BremGGO) nutzt den auf dem zentralen Dokumentenmanage-
mentsystem (Dokumentenmanagementsystem) bereitgestellten Einheitsmandanten. 
Das Dokumentenmanagementsystem ermöglicht die revisionssichere elektronische 
Aktenführung. 

Andere Programme und Speicherorte (z.B. E-Mail-System oder Windows-Laufwerke, 
Cloud-Dienste) dürfen nicht zur Aktenführung genutzt werden, da diese regelmäßig 
nicht über die notwendigen Funktionalitäten einer elektronischen Akte verfügen. Die 
Dienststellen können die Nutzung geeigneter Programme und Speicherorte zur Akten-
führung gestatten, sofern der Bedarf nicht durch das zentral bereitgestellte Dokumen-
tenmanagementsystem gedeckt werden kann. Das Finanzressort erlässt eine Handrei-
chung zur Datenklassifizierung zu den geeigneten Speicherorten für Informationen. 
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Jede Dienststelle regelt die Art der Dokumentenverwaltung im gesetzlichen und von 
dieser Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Rahmen selbstständig. Das Nutzungs- 
und das Datenschutzkonzept des Einheitsmandanten setzen die Rahmenbedingungen 
für die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems. Bei Bedarf konkretisieren die 
Dienststellen diese Konzepte innerhalb des gesetzten Rahmens. 

Zum Auffinden und Erfassen von Schriftgut sind die erforderlichen Metadaten zu erfas-
sen. 

Das Dokumentenmanagementsystem ist für den Schutzbedarf „hoch“ in Bezug auf die 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ausgelegt. Für die elektronische Ablage 
von Dokumenten mit höherem Schutzbedarf legen die Dienststellen die notwendigen 
Maßnahmen fest. Das Finanzressort prüft, welche technischen Maßnahmen hierzu 
notwendig sind. 

Das Staatsarchiv berät die Dienststellen im Hinblick auf die spätere Archivierung der 
Akten und Vorgänge und zu allgemeinen Fragen der Dokumentenverwaltung. Die 
Dienststellen beteiligen das Staatsarchiv frühzeitig bei der Einführung wesentlicher 
neuer Vorschriften und Verfahren, insbesondere beim Einsatz neuer Fachverfahren 
und IT-Plattformen. Für Fragen der Aussonderung bestimmt jede Dienststelle eine An-
sprechperson für das Staatsarchiv und für das Finanzressort. 

§ 3 Aktenrelevanz 

Aktenrelevant sind alle Informationen, die erforderlich und geeignet sind, um die ge-
troffenen Entscheidungen, den maßgeblichen Entscheidungsprozess und die beteilig-
ten Stellen jederzeit nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. 

Aktenrelevante Informationen sind der Akte hinzuzufügen. Die entsprechenden Da-
teien (z.B. E-Mail, PDF-Datei, Word-Datei) werden dafür im Dokumentenmanagement-
system abgespeichert. Wenn Informationen nicht in Textform vorhanden sind, z.B. bei 
mündlichem Austausch, werden sie in Textform festgehalten, z.B. per Protokoll, Akten-
vermerk oder E-Mail, und abgespeichert.  

In der elektronischen Akte sind auch aktenrelevante Informationen aus SMS und Chat-
verläufen in Messengern zu speichern. Ein Überspielen des Chatverlaufs in die elekt-
ronische Akte ist nicht notwendig. Die Darstellung des Inhalts in einem Vermerk reicht 
aus. Die Zulässigkeit der Nutzung von Messenger-Diensten unterliegt weiteren, eige-
nen Regelungen durch das Finanzressort. 

Dokumente, deren Aktenrelevanz während der Vorgangsbearbeitung absehbar entfal-
len wird oder nicht eindeutig geklärt ist, können, etwa zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit, im Dokumentenmanagementsystem abgelegt werden. Voraussetzung ist, 
dass hierfür besondere Regelungen festgelegt worden sind, insbesondere zum Spei-
chern, etwa in eigenen Schriftgutobjekttypen, sowie zum Löschen. 

Die Verwendung von Links auf zugängliche Fundstellen oder Speicherorte ist der Er-
zeugung von Kopien und dem Versand speicherintensiver Anlagen regelmäßig vorzu-
ziehen. Es ist sicherzustellen, dass das Zielobjekt auch dann noch gefunden werden 
kann, wenn sich der Link später ändert oder das Zielobjekt nicht mehr mittels des 
Links zu erreichen ist. Bei aktenrelevanten Zielobjekten ist im Regelfall eine Kopie zur 
Akte zu nehmen, soweit erforderlich.  
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§ 4 Zugriffssteuerung und Verschlusssachen 

(1) Bei der elektronischen Aktenführung dienen Ablagen vor allem der administrativen 
Festlegung von Zugriffsrechten. 

(2)  Beim Umgang mit Verschlusssachen ist die „Verschlusssachenanweisung für das 
Land Bremen“ in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Das Finanzressort er-
lässt Regelungen zum Umgang mit Verschlusssachen im Dokumentenmanagement-
system. 

 

§ 5 Aktenplan  

Jede Dienststelle legt Akten nach dem Einheitsaktenplan an, soweit nicht Bundes- 
oder Landesrecht anderes fordern. 

Der Einheitsaktenplan wird durch das Finanzressort und das Staatsarchiv Bremen in 
Zusammenarbeit mit den Ressorts ständig fortgeschrieben.  

Der Einheitsaktenplan enthält alle Aufgaben der Verwaltung (§ 1 BremGGO) in sach-
lich-hierarchisch geordneten Begriffen. Er ist nicht organisationsbezogen gegliedert. 
Akten können nur auf der untersten Stufe gebildet werden. 

Ein Aktenzeichen ist ein Kennzeichen, das aus der Ziffernfolge der untersten Gliede-
rungsstufe des Aktenplans gebildet wird. Die Aktenzeichenbildungsregel ist im Doku-
mentenmanagementsystem hinterlegt. 

Zur Bildung der Geschäftszeichen wird dem Aktenzeichen die Behördenkennzahl vo-
rangestellt und ein eindeutiges Merkmal hinzugefügt. 

§ 6 Akteneinsicht und -auskunft 

Akteneinsicht und -auskunft kann Mitarbeitenden der eigenen und anderen Dienststel-
len gewährt/erteilt werden, soweit dies dienstlich notwendig und rechtlich zulässig ist.  

Akteneinsicht durch und Aktenauskunft an Externe wird nur entsprechend der gesetzli-
chen Vorschriften gegeben. Auskunft zur Unterrichtung der Öffentlichkeit erteilt die 
Dienststellenleitung oder die oder der von ihr bestimmte Beauftragte.  

§ 7 Aufbewahrungsfristen 

(1) Aufbewahrungsfristen bestimmen, wie lange Akten und Vorgänge aufgrund gesetzli-
cher Vorgaben, Vorschriften oder aufgrund interner Festlegungen aufbewahrt werden 
müssen. Sofern Aufbewahrungsfristen nicht durch Gesetze, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften festgelegt sind, legen die Dienststellen die Aufbewahrungs-
fristen in Zusammenarbeit mit dem Finanzressort und dem Staatsarchiv in einem Fris-
ten- und Bewertungskatalogfest. 

(2) Akten und Vorgänge, die vor Ablauf der kürzestmöglichen Aufbewahrungsfrist zu lö-
schen sind, dürfen in einem protokollierten Verfahren von den Dienststellen gelöscht 
werden, wenn sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem Staatsarchiv gemäß § 3 Abs. 
5 Satz 1 Nr. 1 BremArchivG mit der Aussonderungsart „vernichten“ versehen sind. 
Wenn diese Löschung aufgrund zwingender rechtlicher Vorgaben ohne Beteiligung 
des Staatsarchivs erfolgen muss, ist diesem das Löschen anzuzeigen. 
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§ 8 Aussonderung 

Die Verantwortlichen für die Aussonderung stellen in regelmäßigen Abständen die Ak-
ten und Vorgänge, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, fest und bereiten die Aus-
sonderung vor. 

Personalakten werden gemäß der „Verwaltungsvorschrift über die Erhebung von Per-
sonalaktendaten und die Führung von Personalakten“ in der jeweils geltenden Fas-
sung ausgesondert. 

Alle auszusondernden Akten und Vorgänge werden dem Staatsarchiv angeboten. An-
zubieten sind auch Akten und Vorgänge, die personenbezogene Daten enthalten, die 
gesperrt sind, nach einer Rechtsvorschrift zu löschen wären oder die dem Sozial-, Pa-
tienten- oder Steuergeheimnis sowie weiteren Berufs- und Amtsgeheimnissen oder 
sonstigen Rechtsvorschriften der Geheimhaltung unterliegen. 

Ohne Zustimmung des Staatsarchivs dürfen Akten und Vorgänge nur in den Verfahren 
gemäß nachfolgendem § 9 gelöscht werden. Die Dienststellen können ferner mit dem 
Staatsarchiv in Anlehnung an den Aktenplan Vereinbarungen treffen, in denen das 
Staatsarchiv die Akten und Vorgänge bezeichnet, die ohne Anbietung an das Staatsar-
chiv von der Dienststelle nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen vernichtet werden dür-
fen (zweistufiges Aussonderungsverfahren). 

Für die Aussonderung von Unterlagen aus dem Dokumentenmanagementsystem ist 
das in Zusammenarbeit zwischen dem Finanzressort und dem Staatsarchiv entwi-
ckelte Verfahren für die Aussonderung anzuwenden.  

§ 9 Löschen von Schriftgut 

Das Löschen von Schriftgut außerhalb des Aussonderungsverfahrens, etwa von nicht ak-
tenrelevanten Unterlagen, ist nur auf Grund eines durch die jeweilige Dienststelle geregel-
ten Verfahrens und unter den darin genannten Voraussetzungen zulässig. Eine ausrei-
chende Dokumentation des Löschens, etwa durch Protokollierung oder Fehlblätter, muss 
erfolgen. Die Regelungen müssen sich im Rahmen der Vorgaben für die elektronische Ak-
tenführung halten, insbesondere des Nutzungskonzepts für den Einheitsmandanten. Sie 
sind dem Finanzressort und dem Staatsarchiv Bremen mitzuteilen. 

§ 10 Besonderheiten bei Papieraktenführung 

Sofern Papierakten geführt werden, gelten die nachfolgenden Vorschriften sowie die 
Vorschriften zur elektronischen Aktenführung in entsprechender Anwendung. In die-
sem Rahmen regeln die betroffenen Dienststellen die Dokumentenverwaltung für Pa-
pier im gesetzlichen und hiermit vorgegebenen Rahmen. 

In Zentralablagen (Registratur) werden alle Papierakten und Vorgänge einer Dienst-
stelle verwaltet. 

Papierakten dürfen grundsätzlich nur innerhalb der Dienststellen zu dienstlichen Zwe-
cken ausgeliehen werden, soweit die Verwaltung nicht durch Gesetz oder Vertrag zu 
anderem verpflichtet ist. Unbefugt, ohne Dokumentation und ohne Unterrichtung der 
für die Dokumentenverwaltung zuständigen Person dürfen Akten aus der Ablage nicht 
entnommen werden. 

Bestehen in Papierform geführte Altablagen, wird in regelmäßigen Abständen, mög-
lichst jährlich, geprüft, welche Unterlagen in die Altablagen überführt werden sollen. 
Diese werden deutlich mit dem vollständigen Geschäftszeichen und dem Ende der 
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Aufbewahrungsfrist gekennzeichnet und weiterhin im Aktenverzeichnis der Ablage, in 
der sie entstanden sind, mit einem Verbleibhinweis nachgewiesen. 

Das Aktenverzeichnis führt alle in einer Dienststelle geführten Akten auf und weist ih-
ren Verbleib und die Zugriffsmöglichkeiten nach. Es umfasst die einzelnen Akten ge-
mäß der im Aktenplan gebildeten Betreffseinheiten. Durch die Verbindung von Akten-
plan und Aktenverzeichnis wird jede Akte eindeutig identifizierbar. 

Regelungen zu Geschäftsgangvermerken und Schlussverfügungen für papiergebun-
dene Aktenführung trifft die jeweilige Dienststellenleitung. Bis dahin werden für papier-
gebundene Aktenführung die Regelungen unter Nr. 9 und Nr. 12 der BremGGO vom 
13.04.2004 (Brem. ABl. 2004, S. 249), zul. geänd. d. Verwaltungsvorschrift vom 
19.09.2013 (Brem.ABl. 2013, S. 1145), weiter angewendet.  

Abschnitt 2 – Standards für die elektronische Vorgangsbearbeitung 

§ 11 Geschäftsgänge und Ende der Bearbeitung 

(1) Für verwaltungsinterne Abstimmungsprozesse, die Behandlung von eingehenden Un-
terlagen oder sonstige Geschäftsvorfälle werden in erster Linie Geschäftsgänge im 
Dokumentenmanagementsystem genutzt. 

(2) Eine Geschäftsgangverfügung ist eine Aufforderung, eine bestimmte Tätigkeit in Be-
zug auf ein Schriftgutobjekt vorzunehmen und zu dokumentieren. Ein Geschäftsgang 
ist ein Ablauf von Geschäftsgangverfügungen, der regelmäßig mehrere Tätigkeits-
schritte und Zuständigkeiten umfasst. 

(3) Folgende Geschäftsgangverfügungen sind grundsätzlich anzuwenden.: 

 

Geschäfts-
gangverfügung 

Definition 

zur Kenntnis  Informationsweitergabe an andere Organisationseinheiten 
oder Personen 

Zur Bearbeitung  Aufforderung an eine Person oder Organisationseinheit zur 
Bearbeitung eines Geschäftsvorfalles 

Bitte Rücksprache  Bitte um vorherige Kontaktaufnahme an die mit der Bearbei-
tung eines Geschäftsvorfalls beauftragte Organisationsein-
heit/Person 

Wiedervorlage  Festlegung, dass Unterlagen nach einem bestimmten Ereig-
nis oder nach einer bestimmten Frist wieder vorgelegt wer-
den, damit die Bearbeitung fortgesetzt werden kann 

Schlussverfügung Der Vorgang bzw. die Akte wird geschlossen und die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt. 

 

(4)  Ein Schriftformerfordernis, das durch verwaltungsinterne bremische Regelung aufge-
stellt wurde, wird durch die Erledigung einer Geschäftsgangverfügung im Dokumen-
tenmanagementsystem erfüllt. Die Erledigung steht insoweit der Unterschrift und/oder 
dem Handzeichen gleich. 
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(5)  Die Dienststellen stellen sicher, dass bei vorhersehbaren und unvorhersehbaren Ab-
wesenheiten eine Bearbeitung von Geschäftsgängen sichergestellt ist, etwa durch 
Vertretungsregelungen. 

(6)  Grundsätzlich prüft jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter wenigstens einmal pro Ar-
beitstag, ob neue Geschäftsgänge im Dokumentenmanagementsystem eingegangen 
sind.  

(7)  Beteiligung in Form von Mitzeichnung wird auf bedeutende Vorgänge beschränkt. 
Durch Mitzeichnung wird die fachliche Verantwortung für den vertretenen Aufgaben-
bereich übernommen. 

(8)  Jeder Vorgang und jede Akte muss am Ende der Bearbeitung abgeschlossen werden. 
Dies kann auch durch eine Schlussverfügung erfolgen. Die Dienststellen treffen hierzu 
Regelungen. 

 

§ 12 Fristen, Zwischenbescheide, Abgabenachrichten 

Für Geschäftsgänge werden klare und angemessene Fristen benannt. Können Fristen 
nicht eingehalten werden, ist rechtzeitig um Fristverlängerung nachzusuchen. 

Wenn abzusehen ist, dass die Bearbeitung eines Vorgangs länger dauert als üblich, 
wird entweder eine Eingangsbestätigung oder ein Zwischenbescheid erteilt. 

Bei Abgabe eines Vorgangs zur weiteren Erledigung an eine andere Dienststelle wird 
grundsätzlich eine Abgabenachricht erteilt. Falls eine Abgabenachricht nicht erteilt 
wird, ist dies der anderen Dienststelle mitzuteilen. 

§ 13 Allgemeine Zeichnungsbefugnisse, Zeichnungsrecht 

Die Mitarbeitenden zeichnen die von ihnen verfassten Schriftstücke grundsätzlich 
selbst. 

Vorgesetzte zeichnen Schriftstücke unter folgenden Bedingungen ab: Eine Rechts- 
oder Verwaltungsvorschrift sieht dies vor, der jeweilige Vorgang ist von besonderer 
Bedeutung oder die Vorgesetzten behalten sich die Zeichnung in bestimmten Fällen 
vor. 

§ 14 Formen der Unterzeichnung 

Auf den Dokumenten der senatorischen Dienststelle zeichnen 

– die Mitglieder des Senats ohne Zusatz, 

– die Vertretungen im Amt (Staatsrat/Staatsrätin) mit dem Zusatz „In Vertretung“, 

– alle anderen Zeichnungsberechtigten mit dem Zusatz „Im Auftrag“. 

Auf den Dokumenten der den Ressorts zugeordneten Dienststellen zeichnen 

– die Dienststellenleitung ohne Zusatz, 

– die bestellten Vertretungen der Dienststellenleitungen in dieser Eigenschaft mit dem 
Zusatz „In Vertretung“, 
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– alle anderen Zeichnungsberechtigten mit dem Zusatz „Im Auftrag“. Der Zusatz „Im 
Auftrag“ wird auch dann verwendet, wenn Mitarbeitende sich gegenseitig bei Abwe-
senheit vertreten. Bei Bedarf kann im Text darauf hingewiesen werden, dass das Do-
kument stellvertretend für eine andere Person verfasst wird. 

Zeichnet ein Mitglied des Senats als Vertretung eines anderen Senatsmitglieds, lautet 
der Zeichnungszusatz 

Für den Senator für... / Für die Senatorin für… 
Name 
Senator / Senatorin 

Für die Vertretung des Präsidenten bzw. der Präsidentin des Senats gilt die Regelung 
in der Geschäftsordnung des Senats der Freien Hansestadt Bremen (GO Senat). 

Abzusendende Dokumente werden mit vollem Namenszug unterzeichnet. Nach einer 
eigenhändigen Unterschrift wird der Name wiederholt. 

§ 15 Standardelemente 

Im Dokumentenmanagementsystem werden Standardelemente zur ressourcenschonen-
den Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung zur Verfügung gestellt (§ 20 BremGGO). 
Diese erleichtern auch die Erstellung und Verwendung barrierefreien Schriftgutes.  

 

Abschnitt 3 – Kommunikation und Erreichbarkeit 

§ 16 Sprache und Form 

Grundsätze zur Sprache regelt § 10 BremGGO.  

Fachbegriffe und Fremdwörter werden nur genutzt, wenn notwendig. Sie werden in 
einfachen Worten oder mit einem Beispiel erläutert. Abkürzungen werden sparsam 
eingesetzt und ausreichend erläutert. 

In der schriftlichen Kommunikation wird stets ein aussagekräftiger und leicht verständ-
licher Betreff verwendet. Texte werden verständlich formuliert, übersichtlich gegliedert 
und auf die wesentlichen Inhalte beschränkt. Das Finanzressort stellt hierzu Empfeh-
lungen zur Verfügung. 

Die Regelungen zur barrierefreien Kommunikation mit behinderten Menschen in der 
„Bremischen Kommunikationshilfeverordnung“ (BremKHV), der „Bremischen Verord-
nung über barrierefreie Dokumente“ (BremBDV) sowie die hierzu erlassene „Check-
liste für Verwaltungsmitarbeitende zur Unterstützung von Bürger:innen mit einer Seh-, 
Hör-, kognitiven oder Sprachbehinderung bei Behördenkontakten“ sind im Bedarfsfalle 
anzuwenden. 

Personen werden, wenn möglich, immer persönlich angesprochen. 

Die Kommunikation erfolgt in erster Linie elektronisch, telefonisch oder persönlich, es 
sei denn, eine papiergebundene Kommunikation ist aus Gründen der Rechtmäßigkeit 
oder Rechtssicherheit erforderlich oder zweckmäßig. Eine an Externe gerichtete elekt-
ronische Kommunikation ist zulässig, soweit diese einen Zugang hierfür eröffnet ha-
ben. 
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Die senatorischen Dienststellen und die Dienststellen mit einer personifizierten Dienst-
stellenbezeichnung (z.B. Generalstaatsanwältin) führen ihren Schriftverkehr mit Exter-
nen in der „Ich-Form“. Das gilt auch, wenn dem Namen der Dienststelle der Name 
oder die Funktion der Mitarbeitenden hinzugefügt wird. Voraussetzung hierfür ist die 
Zustimmung des jeweiligen Mitglieds des Senats. Alle zugeordneten Dienststellen 
schreiben in der „Wir-Form“. 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften werden mit Datum und Fundstellen (z.B. Gesetz-
blatt, Amtsblatt, Amtliche Bekanntmachungen) genannt. Diese Nennung ist nicht not-
wendig, wenn es sich um allgemein bekannte Vorschriften handelt. 

§ 17 Auskünfte, Beratung, Zusicherungen  

Auskünfte müssen eindeutig verständlich, richtig, rechtssicher und vollständig sein. Sie 
dürfen nur von den zuständigen Mitarbeitenden im Rahmen ihrer Befugnisse gegeben 
werden. Wenn Mitarbeitende nicht zuständig sind, verweisen sie an die zuständige 
Stelle.  

Zum Wohle der Ratsuchenden beraten die Dienststellen – im Rahmen ihrer Zuständig-
keiten sowie im Sinne des Servicegedankens – auch über ihren gesetzlichen Auftrag 
hinaus.  

Bei rechtserheblichen Zusicherungen gelten bezüglich des Schriftformerfordernisses 
die Formvorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes.  

Die senatorischen Dienststellen stellen einen rechtskonformen Umgang mit und trans-
parente Prozesse für Dienstaufsichtsbeschwerden sicher.  

§ 18 Generelle Erreichbarkeit der Verwaltung 

Die Dienststellen stellen ihre Erreichbarkeit über verschiedene Zugangskanäle sicher. 
Die verschiedenen Kanäle werden, soweit wie möglich, aufeinander abgestimmt und 
miteinander gekoppelt. 

Die Erreichbarkeit orientiert sich insbesondere an den Bedürfnissen der Personen, die 
den Behördenkontakt suchen, sowie an den geltenden Regelungen zur Funktionsar-
beitszeit.  

Gemäß § 10 BremGGO ist das Serviceportal Bremen die zentrale Anlaufstelle für Ex-
terne, um verwaltungsbezogene Anliegen zu klären.  

Dienstleistungsbeschreibungen sowie Informationen zu Dienststellen und ihrer Er-
reichbarkeit werden im zentralen Redaktionssystem von der Landesredaktion gepflegt. 
Die Einstellung dieser Informationen erfolgt methodisch auf Grundlage des föderalen 
Informationsmanagements. Für die Aktualität und die fachliche Richtigkeit sind die 
Dienststellen zuständig. 

Termine sind zeitnah und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung der geltenden Vor-
gaben zum Terminmanagement zu vergeben. Dabei ist das zentrale Terminmanage-
ment zu nutzen. 

§ 19 Erreichbarkeit vor Ort 

Dienststellen mit Publikumsverkehr bieten in geeigneter Weise persönliche Sprechzei-
ten an. Öffnungszeiten dieser Dienststellen mit Publikumsverkehr sollen kundenorien-
tiert und soweit möglich abgestimmt sein. 
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Zur Orientierung vor Ort soll das Einheitliche Leitsystem (EiLe) genutzt werden. 

§ 20 Telefonische Erreichbarkeit 

(1) Die Mitarbeitenden der bremischen Verwaltung sind in der Regel über Einzel-Rufnum-
mern erreichbar.  

(2) Die Dienststellen legen fest, wie die telefonische Erreichbarkeit bei Abwesenheit ge-
währleistet wird. Sie unterrichten die Mitarbeitenden und Fachvorgesetzten, wie die 
Erreichbarkeit einer Vertretung bei unvorhergesehener Abwesenheit, die länger als ei-
nen Arbeitstag andauert, sicherzustellen ist. 

Die Aufgabe des zentralen telefonischen Dienstleisters für die bremische Verwaltung 
wird durch das Bürgertelefon Bremen (BTB) wahrgenommen. Das BTB erteilt auf 
Grundlage der Informationen gem. § 18 (4) Auskunft zu allen Anliegen von Bürgerin-
nen und Bürgern gegenüber der Verwaltung (sog. Basisleistungen) und vermittelt An-
sprechpersonen innerhalb der Verwaltung. Die Dienststellen bzw. die jeweils verant-
wortlichen Stellen teilen dem BTB die Rufnummern mit. 

Das BTB dient nicht der telefonischen Vermittlung für Verwaltungsmitarbeitende. 

Dienststellen sollen zur Sicherung ihrer allgemeinen telefonischen Erreichbarkeit zent-
rale Einwahlnummern einrichten oder – sofern eine individuelle Verwaltungsvereinba-
rung geschlossen wurde – auf das BTB umleiten (sog. „Abwesenheitsservice“).  

§ 21 Erreichbarkeit per Brief 

Eingänge in Papierform sind mit Eingangsvermerk, insbesondere mit dem Eingangs-
datum, zu versehen. Dies gilt auch, wenn sie nachfolgend gescannt werden. Fehlende 
Anlagen werden auf dem Dokument vermerkt.  

(2) Sendungen mit persönlicher Anschrift werden den Adressaten ungeöffnet weitergelei-
tet. Persönlich an eine bestimmte Person gerichtet sind Posteingänge, in denen der 
Name in der Adresse vor der Dienststellenbezeichnung angegeben ist oder die mit 
„persönlich“ und/oder „vertraulich“ gekennzeichnet sind. Posteingänge, die den Zusatz 
„zu Händen“ tragen, gelten nicht als persönlich adressierte Post. Sie werden von der 
Poststelle geöffnet und in das allgemeine Verfahren gegeben. 

Die Dienststellen regeln, welche Posteingänge direkt an die Dienststellenleitung wei-
terzuleiten sind und wie mit Irrläufern umzugehen ist. 

Eingänge, die als Personalsache gekennzeichnet sind, dürfen nur von den zuständi-
gen personalverwaltenden Stellen geöffnet werden. Sendungen an Personalvertretun-
gen, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretungen sind 
diesen ungeöffnet und unmittelbar zuzuleiten. 

Sind Name und Adresse der Absendenden oder der Tag des Schreibens nicht deutlich 
erkennbar, wird auch der Briefumschlag unverändert in das weitere Verfahren gege-
ben, wenn aus ihm die Adresse oder ein Datum, z.B. der Poststempel, erkennbar ist. 

Die Dienststellen regeln, wie Posteingänge auf Papier zur Bearbeitung in der elektroni-
schen Akte behandelt werden. Grundsätzlich ist für die Ablage und Weitergabe des 
Posteingangs das Dokumentenmanagementsystem bzw. das dafür vorgesehene 
Fachverfahren zu nutzen. Zu regeln ist insbesondere, ob und wie gescannt, weiterbe-
arbeitet und zugeordnet wird, wie die Qualitätssicherung im Hinblick auf die Überein-
stimmung von Papierdokument und elektronischem Dokument erfolgt und unter wel-
chen Voraussetzungen die Papiereingänge vernichtet werden dürfen. 
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§ 22 Postversand 

Der interne Boten- und Postdienst, die Verteilung des Behördenschriftguts und die 
Frankierung und Weiterleitung aller ausgehenden Post in Papierform wird für alle bre-
mischen Dienststellen zentral durch Performa Nord (Eigenbetrieb) durchgeführt.  

Die Absendung eines Schriftstücks auf Papier ist in der elektronischen Akte rechtssi-
cher zu dokumentieren, etwa durch eine entsprechende Geschäftsgangverfügung. 

Im Falle papiergebundener Aktenführung ist die Absendung durch die Bearbeiterin / 
den Bearbeiter auf der Kopie des Schriftstücks mit Namenszeichen und Datum zu ver-
merken. 

§ 23 Erreichbarkeit per E-Mail 

Für Mitarbeitende, die über einen Zugang zum E-Mail-System verfügen, wird in der 
Regel ein personifiziertes Postfach eingerichtet. Funktionspostfächer werden einge-
richtet, um die Erreichbarkeit eines gesamten Aufgabenbereichs (z.B. Organisations-
einheit, Team) sicherzustellen. Für jedes Funktionspostfach werden klare Zuständig-
keiten festgelegt.  

E-Mail-Postfächer werden wenigstens einmal pro Arbeitstag auf Neueingänge über-
prüft. 

Eine erkennbar falsch adressierte E-Mail wird von der Person, in deren Postfach sie 
eingegangen ist, nach Möglichkeit an die richtige Stelle oder die zentrale Postein-
gangsstelle der adressierten Dienststelle elektronisch weitergeleitet. Der Absender 
bzw. die Absenderin ist zu informieren. 

Bei Abwesenheit richten Mitarbeitende für ihr Postfach einen automatischen Antwort-
text an Interne und Externe ein. Der Text enthält mindestens die Nachricht über die 
Abwesenheit, das Datum der voraussichtlichen Rückkehr, das Funktionspostfach des 
Aufgabenbereichs oder die E-Mail-Adresse einer persönlichen Stellvertretung sowie 
den Hinweis, dass die E-Mail nicht weitergeleitet wird. Beim Text für Externe kann das 
Datum der voraussichtlichen Rückkehr entfallen. 

Mitarbeitende können für ihr Postfach eine Stellvertretung einrichten. Bei unvorherge-
sehener Abwesenheit kann die Dienststelle in Ausnahmefällen ein Zugriffsrecht für 
eine Stellvertretung in Outlook einrichten, sofern die abwesende Person eine entspre-
chende Anweisung in Textform erteilt. 

Im Fall einer unvorhergesehenen Abwesenheit richtet die jeweilige Dienststelle über 
das Kontenpflegetool, d.h. ohne Zugreifen auf das Postfach, einen automatischen Ant-
worttext unverzüglich nach Bekanntwerden der Abwesenheit ein.  

Eine Öffnung des Postfachs darf nur erfolgen, wenn zwingende dienstliche Gründe 
vorliegen. Unter Beteiligung der/des zuständigen Datenschutzbeauftragten und Perso-
nalrats wird ein Verfahren aufgesetzt, das die folgenden Grundsätze beinhaltet: 

– Die Öffnung darf sich nur auf das persönliche Postfach beziehen. Sollten Zugriffs-
rechte auf vertraulich zu behandelnde Postfächer bestehen (z.B. Personalrat, 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung), werden 
diese Rechte vor der Öffnung des Postfachs entfernt. 

– Auf die Einsichtnahme in einzelne E-Mails wird grundsätzlich verzichtet. Absende-
rinnen oder Absender von Nachrichten, die als wichtig eingestuft werden, werden 
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gebeten, bedeutende E-Mails erneut an eine alternative E-Mail-Adresse zu sen-
den. 

– Wenn eine Einsichtnahme in einzelne E-Mails zwingend erforderlich ist, darf die 
Einsicht nur nach dem Vier-Augen-Prinzip erfolgen.  

Die Dienststellen, in denen das Kontenpflegetool (vgl. Absatz 6) nicht genutzt werden 
kann, richten den automatischen Antworttext unter Beteiligung der/des zuständigen 
Datenschutzbeauftragten und Personalrats sowie unter den in Abs. 7 genannten Vo-
raussetzungen ein, ohne dass einzelne E-Mails geöffnet werden. 

Die Einrichtung einer automatischen Weiterleitung für E-Mail-Postfächer ist nicht zu-
lässig. 

§ 24 Umgang mit E-Mails 

Verwaltungsinterne Vorgänge sollen, soweit zweckmäßig, nicht per E-Mail, sondern 
über Geschäftsgänge im Dokumentenmanagementsystem bearbeitet werden. Wird 
eine E-Mail verwendet, sind die Adressaten („An“, „CC“ und „BCC“) auf das Notwen-
dige zu beschränken.  

 „An“ adressiert Empfängerinnen und Empfänger, von denen eine Handlung erwartet 
wird. Die erwartete Handlung muss sich aus dem Inhalt der E-Mail ergeben oder darin 
beschrieben sein. E-Mails, die in „CC“ versendet werden, dienen als Informationsan-
gebot. Empfängerinnen und Empfänger, die eine E-Mail in „CC“ erhalten, sind nicht 
dazu verpflichtet, diese E-Mail zur Kenntnis zu nehmen, abzulegen oder inhaltlich zu 
bearbeiten. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nur für E-Mails, die von Absende-
rinnen und Absendern stammen, für welche die Regelungen der eKommDok gelten. 

Eine Adressierung unter „BCC“ ist insbesondere zum Zweck des Datenschutzes anzu-
wenden. 

Aus der E-Mail-Signatur muss eindeutig hervorgehen, wer eine E-Mail abgesendet hat. 
Dafür wird das nachfolgende Muster angewendet, die in eckige Klammern gesetzten 
Bereiche können wahlweise genutzt werden: 

„[ggf. Anredehinweis] [Vorname] Nachname 
[Funktionsbezeichnung] 
Freie Hansestadt Bremen 
Ressort / Bereich / Dienststelle [ggf. auch für Dienststätten, Außenstellen und ähnli-
ches] 
Organisationseinheit (Abteilung oder Referat; Name, nicht nur Nummer) 
Straße, Hausnummer [ggf. auch für Dienststätten, Außenstellen und ähnliches] 
PLZ Ort 
Tel.: +49 421 xxx- xxxx[; Fax: +49 421 xxx- xxxx] 
E-Mailadresse  
Internet: www....... 
 
Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter 
www.service.bremen.de, www.transparenz.bremen.de“ 

Weitere Zusätze in der Signatur sind nicht zulässig. Die jeweilige Dienststellenleitung 
kann weitere Zusätze, wie etwa Hinweise auf Dienstzeiten oder datenschutzrechtliche 
Belange und/oder auf Social-Media-Plattformen und Messenger-Dienste zulassen, so-
weit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich oder zweckmäßig ist, z.B. für die Per-
sonalgewinnung oder Werbeaktivitäten. 

http://www.service.bremen.de/
http://www.transparenz.bremen.de/


 

13 

Der Versand von Nachrichten an die Gesamtheit der Nutzerinnen und Nutzer des ge-
meinsamen E-Mail-Systems („E-Mail an Alle“) ist nicht vorgesehen. Eine Ausnahme 
bedarf der vorherigen Zustimmung des Finanzressorts. 

§ 25 Kontaktdatenpflege 

Die dienstlichen Kontaktdaten der Mitarbeitenden sind im zentralen Kontenpflegetool so-
wie in den vorhandenen Auskunftssystemen stets aktuell zu halten. Für die Datenpflege ist 
das durch das Finanzressort festgelegte Namens- und Adresskonzept anzuwenden. Die 
Pflege der Einträge erfolgt durch die jeweiligen Dienststellen. 

§ 26 Gemeinsames E-Mail-System 

Für die Bremische Verwaltung wird im Auftrag des Finanzressorts ein gemeinsames 
E-Mail-System betrieben. 

Die jeweiligen Dienststellen richten Postfächer ein und vergeben Berechtigungen ent-
sprechend dem Namens- und Adresskonzept des Finanzressorts. 

Jede Dienststelle richtet mindestens die folgenden Funktionspostfächer gemäß folgen-
dem Muster ein: office@dienststellenname.bremen.de (zentrale elektronische Post-
stelle), frauenbeauftragte@dienststellenname.bremen.de, personalrat@dienststellen-
name.bremen.de, schwerbehindertenvertretung@dienststellenname.bremen.de, da-
tenschutzbeauftragte/r@dienststellenname.bremen.de. Weitere verpflichtende Funkti-
onspostfächer legt das Finanzressort per Rundschreiben fest. 

Jede Dienststelle richtet gemäß der „Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach“ (ERVV) in der jeweils geltenden Fassung zur Übermittlung elektroni-
scher Dokumente auf einem sicheren Übermittlungsweg ein besonderes elektroni-
sches Behördenpostfach (beBPo) ein. 

Es ist nicht zulässig, im Rahmen der Systemadministration auf Inhalte von Postfächern 
der Mitarbeitenden zuzugreifen. Ausnahmen sind in § 23 geregelt. 

§ 27 Schutzbedarf von E-Mails 

(1) Der Schutzbedarf von Daten orientiert sich an dem Ausmaß der Schäden, die bei einer 
Beeinträchtigung entstehen könnten. Davon abhängig sind Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit der Informationen zu gewährleisten.  

1. Vertraulichkeit ist der Schutz vor unbefugter Preisgabe von Informationen. Ver-
trauliche Daten und Informationen dürfen ausschließlich Befugten in der zulässigen 
Weise zugänglich sein. 

2. Integrität bezeichnet die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten 
und der korrekten Funktionsweise von Systemen. Der Verlust der Integrität von Infor-
mationen kann bedeuten, dass diese unerlaubt verändert, Angaben zum Autor ver-
fälscht oder Zeitangaben zur Erstellung manipuliert wurden. 

3. Verfügbarkeit von Funktionen eines IT-Systems, von IT-Anwendungen oder auch 
von Informationen ist vorhanden, wenn diese von den Anwendenden stets wie vorge-
sehen genutzt werden können. 

Schriftgut kann normalen Schutzbedarf, hohen, sehr hohen oder keinen Schutzbedarf 
haben. 

mailto:office@dienststellenname.bremen.de
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(2)  Das gemeinsame E-Mail-System der bremischen Verwaltung ist für den Schutzbedarf 
„normal“ in Bezug auf die Vertraulichkeit und für einen hohen Schutzbedarf in Bezug 
auf die Integrität und die Verfügbarkeit des E-Mail-Systems ausgelegt.  

(3)  Die Schutzbedarfsfeststellung erfolgt dezentral in den Dienststellen. Für Dokumente 
mit höherem Schutzbedarf als „normal“ in Bezug auf die Vertraulichkeit sind vorzugs-
weise Geschäftsgänge im Dokumentenmanagementsystem zu nutzen. Das E-Mail-
System darf für Dokumente mit höherem Schutzbedarf als „normal“ an Stelle von Ge-
schäftsgängen genutzt werden, wenn 

1. Absenderin oder Absender und Empfängerin oder Empfänger Teilnehmende des 
gemeinsamen E-Mail-Systems sind, 

2. Absenderin oder Absender eine Risikoanalyse erstellt hat und 

3. daraus folgend Regelungen über die Art der Übermittlung und den Umfang der zu 
übermittelnden Daten sowie ggf. ergänzende geeignete technische Maßnahmen 
zum Schutz der Daten (z. B. Kennwortschutz) getroffen wurden. 

Die empfangende Dienststelle wird über den erhöhten Schutzbedarf in Kenntnis ge-
setzt und ggf. bei der Umsetzung der technischen Maßnahmen von der Absenderin 
oder dem Absender unterstützt. Bei der Weiterverarbeitung und Ablage ist der ermit-
telte Schutzbedarf aufrechtzuerhalten. Die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer werden 
über diese Verfahrensweise belehrt. 

(4) Für den Versand von elektronischen Nachrichten an Empfangende außerhalb des ge-
meinsamen E-Mail-Systems, die Daten mit dem Schutzbedarf „normal“ oder höher in 
Bezug auf die Vertraulichkeit enthalten, sind die vom Finanzressort freigegebenen 
Verfahren und Verschlüsselungsverfahren zu nutzen. Dies gilt auch für elektronische 
Nachrichten, die den Nachweis einer gesicherten Übermittlung erfordern. E-Mails ohne 
Schutzbedarf können ohne besondere Maßnahmen nach außen versendet werden. 
 
 

§ 28 Informationssicherheit bei E-Mails 

Um „Junk-Mail" („Spam“) zu reduzieren und erkennbar zu machen, wird ein zentrales 
System zur maschinellen und automatischen Erkennung, Filterung, Markierung und 
Abweisung von unerwünschten E-Mails betrieben. 

„Junk-Mail“-Ordner sind regelmäßig von denjenigen zu leeren, die für das jeweilige 
Postfach verantwortlich sind. Vor dem Löschen soll geprüft werden, ob E-Mails durch 
das System fälschlicherweise als „Junk-Mail“ eingestuft worden sind. 

Sonstige E-Mails, die verdächtig erscheinen, z.B. weil sie die Sicherheit des Arbeits-
platzrechners oder des Netzes bedrohen, sind per E-Mail als Anlage an das zentral 
bereitgestellte Funktionspostfach cert@certnord.de zu senden. Spam-Mails sind zum 
Training des Spam-Filter-Systems direkt an spam@dataport.de weiterzuleiten. 
 

§ 29 Speichern von E-Mails 

Aktenrelevante E-Mails werden der entsprechenden Akte hinzugefügt. 

E-Mails werden spätestens nach Ablauf von zwei Kalenderjahren von den Mitarbeiten-
den aus ihrem Postfach gelöscht. 

mailto:cert@certnord.de
mailto:spam@dataport.de


 

15 

E-Mails dürfen nicht an anderen Speicherorten als dem Dokumenten-
managementsystem gesammelt werden. Die Sammlung von E-Mails in Archivdateien 
(z.B. Dateien des Typs EML, ZIP oder PST) ist nur zulässig, wenn dies außerhalb des 
Dokumentenmanagementsystems in einzelnen jahresbezogenen Dateien erfolgt und 
die Dateien für E-Mails, die älter als zwei Jahre sind, gelöscht werden.  

Persönliche Postfächer werden spätestens sechs Monate nach Ausscheiden aus der 
Dienststelle und erst dann gelöscht, wenn den betroffenen Beschäftigten vorher aus-
reichend Gelegenheit gegeben wurde, ihre Daten zu sichern. 

Gelöschte E-Mails kann der Postfachinhaber bzw. die Postfachinhaberin innerhalb von 
30 Tagen wiederherstellen. Eine darüber hinausgehende Wiederherstellung ist nicht 
möglich. 

§ 30 Elektronischer Kalender 

Um schnelle und unkomplizierte Terminplanungen zu ermöglichen, werden im elektro-
nischen Kalender die vorhersehbaren Abwesenheiten innerhalb des jeweiligen Refera-
tes und darüber hinaus nach eigener Entscheidung des Mitarbeitenden für andere Mit-
arbeitende sichtbar gemacht. 

Die Eintragung von Terminen ohne dienstlichen Bezug ist zulässig, wenn diese mit 
dem Attribut „privat“ im System gekennzeichnet sind. 

§ 31 Private Nutzung des E-Mail-Postfachs 

Die private Nutzung (d. h. Nutzung für Belange ohne dienstlichen Bezug) des E-Mail-Post-
fachs durch die Beschäftigten ist unzulässig. 

 



 

 

Anlage 2 – Organisationskennzeichen 
Um die Gliederung der Verwaltung übersichtlich und gleichartig zu gestalten sowie Aufgabenzu-
ordnungen unabhängig von Personen vorzunehmen, werden die Organisationseinheiten mit fol-
genden Organisationskennzeichen (OKZ) versehen: 

• Senatorin oder Senator = „S“ (bei der Senatskanzlei Präsidentin oder Präsident des Senats = 
„PdS“) 

• Staatsrätin oder Staatsrat (Senatorin- oder Senator-Vertretung) = „SV“, ggf. gefolgt von einer 
Dezimalziffer (bei der Senatskanzlei Chefin oder Chef der Senatskanzlei = „CdS“ und Bevoll-
mächtigte oder Bevollmächtigter der FHB beim Bund = „BV“) 

• Abteilungsleitung/Abteilung = eine Dezimalziffer; Abteilung Innere Dienste in der Regel „1“ 
oder auch „Q“, „Z“ 

• Referatsleitung/Referat = zwei Dezimalziffern (erste Dezimalziffer entspricht der Abteilung, al-
ternativ wird „Q“ oder „Z“ vorangestellt) 

• abteilungsfreie Referate = „0“ plus eine weitere Dezimalziffer 

• Abschnittsleitung/Abschnitt = drei Dezimalziffern 

• Mitarbeitende = Kennzeichen der Organisationseinheit plus Bindestrich und eine fortlaufende 
Dezimalzahl 

• Stabsstellen = OKZ der Leitungskraft gefolgt von einem Bindestrich und einer fortlaufenden 
Dezimalzahl; dabei in der Regel „S-“ plus eine weitere Dezimalziffer für z.B. Büroleitungen, 
Persönliche Referentinnen und Referenten sowie Pressesprecherinnen und Pressesprecher 
der Senatorin oder des Senators 

• Vorzimmerkräfte = OKZ der Organisationseinheit plus „-VZ“, bei Bedarf ergänzt um Dezi-
malziffern 

• Bei geteilter Führung wird das OKZ durch „-A“ und „-B“ ergänzt 



 

 

Anlage 3 – Regelungen zur Ausstellung und Nutzung von 
Dienstausweisen 
§ 1 Personenkreis 

(1) Beschäftigte der FHB können mit einem allgemeinen Dienstausweis ausgestattet 
werden, wenn ihre Tätigkeit im Publikums- oder Behördenkontakt dies erfordert.  

(2) Die Entscheidung zur Beantragung von Dienstausweisen trifft die jeweils zuständige 
Dienststelle. 

§ 2 Ausweis 
(1) Beim allgemeinen Dienstausweis handelt es sich um ein Sicherheitsdokument. Er 

besteht aus einer weißen Plastikkarte im standardisierten Scheckkartenformat mit einem 
Sicherheits-Hologramm. Für das Hologramm und Sicherheitsmerkmale gelten die 
Vorgaben des Finanzressorts. 

(2) Dienstausweise enthalten den Vor- und Zunamen, ggf. den oder die akademischen Titel, 
die Funktionsbezeichnung, die Dienststelle, das Gültigkeitsdatum, eine Nummer (vgl. § 4 
dieser Anlage), ein Passfoto der ausweisführenden Person sowie ein Dienstsiegel.  

(3) Außerdem tragen Dienstausweise den Hinweis, dass alle Dienststellen und Behörden 
gebeten werden, die ausweisführende Person bei der Ausübung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen. 

(4) In besonders sicherheitsrelevanten Bereichen muss der Dienstausweis in Verbindung mit 
einem amtlichen Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis oder Reisepass) vorgelegt 
werden. 

§ 3 Herstellung 
(1) Nach Überprüfung der Aktualität der Daten stellt das Personalbüro der jeweiligen 

Dienststelle den Dienstausweis über den im Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterportal (MiP) 
hinterlegten Antragsprozess aus.  

(2) Der Druck des Dienstausweises erfolgt zentral über die Druckerei des Finanzressorts. 

§ 4 Verzeichnis 
(1) Der Empfang des Dienstausweises wird von der antragstellenden Person durch 

Unterschrift bestätigt.  
(2) Das Personalbüro registriert die ausgegebenen Dienstausweise im MiP in einem 

Verzeichnis mit fortlaufender Nummer. Die Ausgabe ist dort ebenfalls zu protokollieren.  
(3) Die ausweisführende Person ist über die Inhalte dieser Anlage (insbesondere § 7, § 8 

und § 9) zu informieren. 

§ 5 Passfoto 
(1) Als Foto ist vorrangig das im MiP hinterlegte Visitenkartenfoto zu verwenden, sofern es 

den unten genannten Kriterien entspricht. Falls kein geeignetes Foto vorliegt, lädt das 
Personalbüro ein passendes Bild hoch oder sendet es bei fehlender technischer 
Möglichkeit per Botenpost an die Druckerei des Finanzressorts.  

(2) Voraussetzungen für die Akzeptanz des Passfotos: 
1. Das Foto darf nicht älter als 12 Monate alt sein. 
2. Das Foto muss ein biometrisches Passfoto in hoher Qualität sein. 
3. Die Bilddatei darf maximal 2 MB groß sein. 
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§ 6 Ausnahmen 
(1) Von diesen Regelungen grundsätzlich ausgenommen sind besondere Dienstausweise, 

die aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen von den jeweiligen Dienststellen in 
einem gesonderten Verfahren erstellt werden. 

(2) In begründeten Einzelfällen kann der Dienstausweis abweichend vom standardmäßigen 
MiP-Prozess gegen ein höheres Entgelt ganz oder teilweise manuell durch die Druckerei 
des Finanzressorts erstellt werden. 

§ 7 Gültigkeit und Berichtigung 
(1) Die Dienstausweise sind für die Dauer der Zugehörigkeit der ausweisführenden Person 

zur entsprechenden Dienststelle, längstens jedoch für zehn Jahre gültig. 
(2) Ändert sich die Amtsbezeichnung oder der Name der ausweisführenden Person, ist ein 

neuer Dienstausweis auszustellen. 

§ 8 Verlust und Sperre 
(1) Wenn ein Dienstausweis verloren gegangen ist, muss die ausweisführende Person 

unverzüglich eine Verlustanzeige beim zuständigen Personalbüro aufgeben.  
(2) Das Personalbüro sperrt den betroffenen Dienstausweis im MiP und erklärt ihn gemäß 

den Vorgaben für amtliche Bekanntmachungen für ungültig.  

§ 9 Rückgabe und Missbrauch 
(1) Die ausweisführende Person muss den Dienstausweis unaufgefordert vor ihrem 

Ausscheiden zurückgeben. Das zuständige Personalbüro zieht den Ausweis spätestens 
am letzten Tag der Dienststellenzugehörigkeit ein. 

(2) Die zuständigen Personalbüros müssen den Dienstausweis einziehen, wenn die 
Voraussetzungen für den Besitz (vgl. § 1 dieser Anlage) entfallen sind oder er 
missbräuchlich verwendet wurde. 

(3) Das zuständige Personalbüro vernichtet zurückgegebene Dienstausweise unverzüglich 
und datenschutzgerecht oder macht sie unbrauchbar. 
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